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 Staatssekretär 

An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel  
 
nachrichtlich: 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 
 
über das:  
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

6. Dezember 2018 
 
 
Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung über den Einsatz und die Pflege der elis-
Lernplattform 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

es ist beabsichtigt, gemeinsam mit den Ländern Baden-Württemberg, Berlin, Bran-

denburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Meck-

lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen sowie Österreich die im 

Entwurf beigefügte Verwaltungsvereinbarung abzuschließen, welche die Weiterfüh-

rung der elis-Lernplattform für die Justizverwaltungen der beteiligten Länder in den 

Jahren 2019 und 2020 durch den zentralen Betrieb, die pädagogische Begleitung 

und technische Wartung durch das Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft 

gesehen 
und weitergeleitet 
Kiel, den 21.01.2019 
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(IBI) sicherstellt und den Justizvollzugsanstalten der Länder mit dem erforderlichen 

Service zur Verfügung stellt. 

 

Die elis-Lernplattform unterstützt durch die Bereithaltung von digitalen Lernangebo-

ten und Instrumenten der Unterrichtsorganisation Bildungsmaßnahmen für Gefange-

ne. Darüber hinaus bietet die technische Infrastruktur der Lernplattform die sichere 

Freischaltung von Internetseiten, z.B. von Arbeitsagenturen. Im Bereich des Über-

gangsmanagements können damit die Gefangenen durch den kontrollierten Zugang 

ins Internet in der Berufsorientierung und bei der Stellensuche ebenso unterstützt 

werden wie bei der Arbeitssuchendmeldung und Beantragung von Arbeitslosengeld. 

Eine alternative Möglichkeit des Zugangs zu Lernplattformen und kontrolliertem Zu-

gang zu Internetseiten im Bereich der Gefangenenqualifizierung und des arbeits-

marktorientierten Übergangsmanagements besteht nicht. 

 

Schleswig-Holstein war an der Entwicklung der Lernplattform von 2004 bis 2011 be-

teiligt. Insbesondere der nicht stabil sicherzustellende Zugang zum Internet aufgrund 

von nicht vorhandenen notwendigen Leitungskapazitäten hat dazu geführt, dass 

Schleswig-Holstein 2012 aus dem Verbund ausgeschieden ist. Nunmehr soll schritt-

weise der Zugang an den Vollzugsstandorten Neumünster und Kiel (2019) sowie in 

den folgenden Jahren dann auch in Lübeck und Schleswig erfolgen. 

Mit dem Zugang zur elis-Lernplattform kann der punktuell genutzte Zugang von Lernsoft-

ware (offline) in den einzelnen Lernfeldern nach und nach zu Gunsten der Nutzung von 

aktuellen, interaktiven Inhalten entfallen.   

 

In 2019 wird der gem. § 8 Abs. 1 und 2 der als Anlage beigefügten Verwaltungsvereinba-

rung zum Weiterbetrieb der elis-Lernplattform in den Jahren 2019/2020 auf Schleswig-

Holstein entfallende Anteil für die Betreibung der Lernplattform und für die Beauftragung 

eines externen Geschäftsbesorgers durch das Land Brandenburg knapp 21.000,00 € be-

tragen. Diese Kosten sind als Bestandteil des priorisierten Projektes „Nutzung des neuen 

Haftraumkommunikationssystems (Internet + Intranet)“ bereits in dem aus den IMPULS-

Mitteln des Einzelplanes 16 (Kapitel 1614) finanzierten Digitalisierungsprogramm berück-

sichtigt. Für das Jahr 2020 ist von einem Anteil in Höhe von rd. 22.100 € auszugehen. Die 

weitere Finanzierung ist dann aus den für Informations- und Kommunikationstechnologien 

im Einzelplan 14 veranschlagten Mitteln vorgesehen. 
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Es wird um Kenntnisnahme des Finanzausschusses zum Abschluss der Verwaltungsver-

einbarung gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gezeichnet 
Wilfried Hoops 
 
 
 
 
 
Anlagen 
Entwurf der Verwaltungsvereinbarung über den Einsatz der elis-Lernplattform im Länder-
verbund einschl. Übersichten zur Kostenaufteilung in den Jahren 2019 und 2020; 
Informationen zur elis-Lernplattform 
 



 

Stand: 27. September 

Verwaltungsvereinbarung 

zum Weiterbetrieb der elis-Lernplattform in den Jahren 2019/2020 

 

 

Die Länder  

 

- Baden-Württemberg, 

-  Berlin, 

-  Brandenburg, 

- Bremen, 

-  Hamburg, 

- Hessen, 

- Niedersachsen, 

- Nordrhein-Westfalen, 

- Mecklenburg-Vorpommern, 

- Rheinland-Pfalz, 

- Saarland, 

- Sachsen, 

- Schleswig-Holstein und 

- Österreich 

 

treffen folgende Vereinbarung: 

 

 

§ 1 

Gegenstand und Zweck 

 

Die Weiterführung der elis-Lernplattform soll in den Jahren 2019 und 2020 in der Weise gewährleistet 

werden, dass das Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft (IBI, im Folgenden: 

Zuwendungsempfänger) die Lernplattform für die Justizverwaltungen der beteiligten Länder zentral 

betreibt, pädagogisch begleitet, technisch wartet und den Justizvollzugsanstalten mit dem erforderlichen 

Service zur Verfügung stellt. Diese Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten der beteiligten Länder 

im Zusammenhang mit Betrieb und Finanzierung der Lernplattform. Es gilt deutsches Recht. 
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§ 2 

Aufgaben des Zuwendungsempfängers 

 

Der Betrieb der elis-Lernplattform umfasst besonders folgende Aufgaben: 

 

- Koordination aller Aktivitäten in Zusammenhang mit der elis-Lernplattform, 

- reibungsloser und sicherer Dauerbetrieb der zentralen Teile der Lernplattform, 

- Betreuung der technischen Infrastruktur, 

- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen, 

- pädagogische Beratung und Begleitung der Lehrenden, 

- Weiterentwicklung und Erprobung von Lernszenarien und Unterrichtsmodellen unter Nutzung 

der elis-Lernplattform, 

- Bereitstellung didaktischen Materials zur Nutzung digitaler Bildungsmedien, 

- Analyse und Beschaffung neuer Lernsoftware für die Lernplattform, 

- Anpassung von digitalen Lehr- und Lernmaterialien an die Bedürfnisse des Justizvollzuges, 

- Durchführung von Workshops zur Nutzung der elis-Lernplattform, 

- auf Wunsch der beteiligten Justizverwaltungen eine jährliche Überprüfung der Hardware und 

stichprobenartige Prüfung der organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen in den 

Justizvollzugsanstalten vor Ort, 

- Betrieb des öffentlichen Bereiches der Lernplattform (elis-public), 

- Behebung technischer Probleme (zentral und ggf. vor Ort in den JVAen), 

- Installation neuer Komponenten und von Updates auf den Servern der zentralen Lernplattform, 

- Ersatz von ausfallender Server-Hardware, 

- Modifikation der elis-Lernplattform entsprechend der technischen Entwicklung, 

- Beschaffung, Verlängerung und Erweiterung von Lizenzen für Lernsoftware und den Server, 

- Organisation des Begleitausschusses, 

- Organisation der Content-Redaktion, 

- Beratung von Justizverwaltungen bei der Neueinführung oder bei der Erweiterung des 

Einsatzes der elis-Lernplattform und 

- nationale und transnationale Vertretung der elis-Lernplattform. 

 

Die Länder können mit dem Zuwendungsempfänger bei Bedarf zusätzliche Workshops vereinbaren. Die 

Kosten dafür werden gesondert von den jeweiligen Ländern getragen. 
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§ 3 

Aufgaben der Länder 

 

(1) Die Länder verpflichten sich zur aktiven Unterstützung des Betriebs der elis-Lernplattform. Dies 

umfasst vor allem folgende Aufgaben: 

 

- Benennung von kompetenten Ansprechpartnern in den Justizverwaltungen und den beteiligten 

Justizvollzugsanstalten, 

- Ermöglichung des Zugangs zu den relevanten Räumlichkeiten der beteiligten 

Justizvollzugsanstalten, 

- Bereitstellung aller Informationen, die für eine sachgerechte Durchführung des elis-Betriebs 

erforderlich sind, 

- Bereitstellung von erforderlicher Hardware, Software und Internetverbindungen in den an die 

elis-Lernplattform angeschlossenen Bereichen der Justizvollzugsanstalten, 

- Sicherstellung der organisatorischen Sicherheit beim Betrieb der elis-Lernplattform in den 

beteiligten Justizvollzugsanstalten, 

- Benennung von Mitgliedern für die Content-Redaktion, 

- Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in den Begleitausschuss, 

- Fristgerechte Bereitstellung der finanziellen Mittel, 

- Unterstützung einer positiven Außendarstellung der elis-Lernplattform und 

- Unterstützung der Weiterentwicklung der elis-Lernplattform. 

 

(2) Technische Angelegenheiten der Länder, die nicht zu den in der Verwaltungsvereinbarung 

geregelten Aufgaben des Zuwendungsempfängers gehören, dürfen nicht im Rahmen der 

länderübergreifenden Zuwendung erledigt werden. Ist ein Land nicht in der Lage, den technischen 

Support durch eigenes Personal sicherzustellen, kann es dazu mit dem Zuwendungsempfänger auf 

eigene Kosten einen Landesvertrag abschließen. 
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§ 4 

Begleitausschuss 

 

(1) Der Begleitausschuss berät die Justizverwaltungen der Länder in Bezug auf den Betrieb der elis-

Lernplattform. Er tagt mindestens zweimal jährlich auf Einladung des Zuwendungsempfängers. Der 

Begleitausschuss berät 

 

- zu finanziellen und organisatorischen Fragen, sofern sie den Betrieb der elis-Lernplattform 

wesentlich beeinflussen, 

- zu Fragen der Sicherheit beim Betrieb der elis-Lernplattform, 

- zu Richtlinien und Qualitätskriterien, die den Betrieb der elis-Lernplattform betreffen, 

- zu den Ergebnissen der Arbeit der Content-Redaktion, 

- zur Anbindung einzelner Justizvollzugsanstalten, 

- zu Kooperationen auf nationaler und transnationaler Ebene und 

- zu allen weiteren wichtigen Fragestellungen, die die Länder betreffen. 

 

(2) Mitglieder des Begleitausschusses sind Vertreterinnen und Vertreter aller beteiligten 

Justizverwaltungen. Mit der Vertretung ihrer Interessen im Begleitausschuss können einzelne 

Justizverwaltungen auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Justizverwaltungen beauftragen. Diese 

nehmen dann die Vertretung der Interessen mehrerer Justizverwaltungen wahr und üben für diese das 

Stimmrecht aus. Die Festlegung, wer Mitglied des Begleitausschusses sein soll, treffen die Länder 

jeweils eigenständig. 

 

(3) Der Begleitausschuss ist bei seinen Sitzungen mit den anwesenden stimmberechtigten 

Vertreterinnen und Vertretern der Justizverwaltungen beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher 

Mehrheit der Stimmen gefasst. Kurzfristige Entscheidungen zu einzelnen Fragestellungen können auch 

ohne Sitzung des Begleitausschusses im elektronischen Umlaufverfahren getroffen werden. Der jeweils 

antragstellende Partner (Ländervertreter im Begleitausschusses oder Zuwendungsempfänger) schreibt 

die anderen Mitglieder des Begleitausschusses an. Diese geben ihre Voten innerhalb einer Frist von 4 

Wochen ab. Die bis zu dieser Frist beim Zuwendungsempfänger nicht eingegangenen Antworten gelten 

als Enthaltung, ansonsten werden die Stimmen entsprechend den schriftlichen Aussagen gewertet.  
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(4) Bei gemeinsamen Angelegenheiten der Länder ist nur der Begleitausschuss berechtigt, Aufträge 

an den Zuwendungsempfänger zu erteilten. Die Mitglieder des Begleitausschusses sind daneben 

alleinige Ansprechpartner und Auftraggeber für den Zuwendungsempfänger, wenn es sich um 

Grundsatzangelegenheiten der Nutzung der Lernplattform in ihrem Land handelt. 

 

§ 5 

Content-Redaktion 

 

(1) Die Content-Redaktion berät und unterstützt den Zuwendungsempfänger bei der inhaltlichen 

Gestaltung der elis-Lernplattform und bei der Auswahl und Beschaffung von Bildungsinhalten. Sie tagt 

in der Regel zweimal, mindestens jedoch einmal jährlich auf Einladung des Zuwendungsempfängers. 

Die Content-Redaktion 

 

- sammelt Vorschläge und Empfehlungen zu neuen Bildungsinhalten auf der  

elis-Lernplattform 

- testet Bildungsmedien in Bezug auf ihre Brauchbarkeit für die elis-Lernplattform 

- berät über die inhaltliche Ausrichtung und Qualitätskriterien, die die inhaltliche Arbeit der elis-

Lernplattform betreffen und 

- unterstützt die Vernetzung der Pädagoginnen und Pädagogen, die die elis-Lernplattform 

nutzen. 

 

(2) Mitglieder der Content-Redaktion sind Pädagoginnen und Pädagogen aus den beteiligten 

Bundesländern, wobei jedes Land mindestens einen, höchstens zwei Vertreterinnen/Vertreter in die 

Content-Redaktion entsendet. 

 

§ 6 

Technische und pädagogische Ansprechpersonen 

 

(1) Für technische und pädagogische Angelegenheiten in den Haftanstalten benennen die Mitglieder 

des Begleitausschusses dem Zuwendungsempfänger feste Ansprechpersonen im jeweiligen Land. An 

diese können sie für landesspezifische Angelegenheiten besondere Befugnisse delegieren, über die sie 

den Zuwendungsempfänger in Kenntnis setzen. 
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(2) Diese Ansprechpersonen sind zuständig für die landesinterne Klärung der Fragen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich. Sie tauschen sich landesintern aus, sofern gemeinsame Schnittstellen berührt 

sind. Sie nehmen im Rahmen ihrer Befugnisse von sich aus Kontakt zum Zuwendungsempfänger auf. 

 

(3) Die thematische Zuordnung der jeweiligen Ansprechpersonen sowie die Zuständigkeiten des 

Zuwendungsempfängers und der pädagogischen und technischen Ansprechpersonen der Länder sind 

in der Anlage „Zuständigkeiten Support elis-Lernplattform“ geregelt. 

 

(4) Die pädagogischen Ansprechpersonen sind mit den pädagogischen Zielsetzungen von elis vertraut 

und sind Mitglieder der Content-Redaktion. Sie zeichnen sich durch Kenntnis im Umgang mit der 

Plattform, ihrer Struktur sowie ihren Angeboten und Funktionen aus. Einsatzszenarien der gängigen 

Inhalte, wie sie in den Content-Workshops vermittelt werden, sind ihnen geläufig. Sie koordinieren 

fortlaufend die pädagogischen und inhaltlichen Anliegen und Anfragen der Nutzerinnen und Nutzer in 

ihrem Land und bringen diese in die Vorbereitung der Content-Sitzungen ein. Darüber hinaus haben sie 

eine Multiplikatorenfunktion, indem sie wichtige Informationen aus der Content-Redaktion und dem 

laufenden elis-Betrieb (z.B. neue Inhalte, Newsletter, Einladungen) an die Nutzenden in ihrem Land 

weitergeben. Anfragen zu Funktionen und dem Umgang mit der Lernplattform oder deren Inhalten, die 

sie selbst nicht beantworten können, geben sie an den Zuwendungsempfänger weiter. Im begründeten 

Einzelfall, wenn das die Angelegenheit vereinfacht, stellen sie den direkten Kontakt zwischen dem 

Zuwendungsempfänger und den Nutzenden her.  

 

(5) Die technischen Ansprechpersonen qualifizieren sich durch detaillierte Kenntnisse des technischen 

Betriebs der elis-Lernplattform auf Länderseite. Hierzu gehören die Ausstattung und Funktionsweise der 

an elis angeschlossenen PC-Räume und Sicherheitsserver sowie im Einzelfall weiterer im Land 

genutzter Lösungen. Zu den notwendigen Kenntnissen zählen Wissen zu Netzwerktechnik, Virtual 

Private Networks (VPNs) und den auf Sicherheitsservern und Clients eingesetzten Betriebssystemen 

(Linux und Windows). Die technischen Ansprechpersonen leisten Support für die elis-Nutzenden in allen 

technischen Fragen, die in den Ländern entstehen und nicht den zentralen Betrieb der elis-

Lernplattform oder die VPN-Tunnelverbindungen betreffen. Sie stimmen sich in allen die 

länderübergreifende Nutzung der elis-Lernplattform betreffenden Angelegenheiten mit der Vertreterin 

bzw. dem Vertreter ihres Landes im Begleitausschuss ab. 
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§ 7 

Besondere Aufgaben des Landes Brandenburg  

 

(1) Das Land Brandenburg übernimmt die Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es erlässt gegenüber 

dem Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbescheid, reicht die zugewendeten Mittel aus und prüft 

deren ordnungsgemäße Verwendung.  

 

(2) Das Land Brandenburg wird sich zur Abwicklung der Zuwendung und dieser 

Verwaltungsvereinbarung eines externen Geschäftsbesorgers bedienen. 

 

§ 8 

Finanzierung 

 

(1) Die Gesamtkosten der Länder und die Kostenaufteilung ergeben sich aus der Kostenübersicht, die 

als Anlage Bestandteil der Vereinbarung ist. Die Gesamtkosten für die Betreibung der Lernplattform 

(ohne Kosten für die Geschäftsbesorgung) bilden zugleich den Höchstbetrag der Zuwendung an den 

Zuwendungsempfänger. Die Gesamtkosten werden im Grundsatz zu 30 v.H. als Grundkosten nach dem 

aus dem Königsteiner Schlüssel, für die Republik Österreich in sinngemäßer Anwendung desselben, 

entwickelten elis-Schlüssels und zu 70 v.H. als variable Kosten auf die Länder verteilt. Die variablen 

Kosten bemessen sich zu 80 v.H. nach Mandantschaften und zu 20 v.H. nach Lernplätzen. Zur 

Vermeidung übermäßiger Belastungen einzelner Länder gelten jedoch die nachfolgenden Maßgaben. 

Überschreiten die Grundkosten eines Landes die Kosten für die Lernplätze, so werden die Grundkosten 

auf die Höhe der Kosten für die Lernplätze begrenzt; der Differenzbetrag wird auf die übrigen Länder 

umgelegt. Ein Land muss sich jedoch mit mindestens einem Computerraum (etwa 8 Computer) 

beteiligen.  

 

(2) Die dem Land Brandenburg durch die Beauftragung eines externen Geschäftsbesorgers 

entstehenden Kosten werden zu gleichen Teilen auf die beteiligten Länder umgelegt. Die 

Kostenaufteilung ergibt sich ebenfalls aus der Anlage.  

 

(3) Die übrigen Länder zahlen dem Land Brandenburg ihren Anteil an den Gesamtkosten der 

Zuwendung und den Kosten der Geschäftsbesorgung zum 1. April eines Jahres.  
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(4) Nicht verbrauchte Zuwendungsmittel zahlt das Land Brandenburg den anderen Ländern nach 

Maßgabe ihrer Finanzierungsanteile gemäß Absätze 1 und 2 zurück.  

 

§ 9 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die elis-Lernplattform können sowohl vom 

Zuwendungsempfänger als auch von den Justizverwaltungen durchgeführt werden. Der 

Zuwendungsempfänger soll zu einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit für die elis-Lernplattform verpflichtet 

werden. Er berichtet über seine entsprechenden Aktivitäten dem Begleitausschuss. Die 

Öffentlichkeitsarbeit der Justizverwaltungen wird im Begleitausschuss abgestimmt. Über erfolgte 

Aktivitäten berichten die Justizverwaltungen dem Begleitausschuss. 

 

§ 10 

Öffnungsklausel 

 

Weitere Länder - auch aus dem deutschsprachigen Ausland - können der Vereinbarung mit Wirkung 

zum 1. Januar 2020 beitreten. Der Aufnahme müssen alle an der Vereinbarung beteiligten Länder 

zustimmen.  

 

§ 11 

Dauer der Vereinbarung, Kündigung 

 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und endet mit Ablauf des  

31. Dezember 2020. 

 

(2) Ein Land kann diese Vereinbarung zum 31. Dezember 2019 kündigen, wenn die 

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Zahlungen nach § 7 im Folgejahr nicht vorliegen und 

nicht geschaffen werden können. Die Kündigungsabsicht ist so frühzeitig wie möglich anzuzeigen. Im 

Übrigen ist eine einseitige Kündigung nur möglich, wenn einem Land aufgrund nachweislich veränderter 

Umstände ein Festhalten an der Vereinbarung nicht zugemutet werden kann. Durch die Kündigung wird 

der Bestand der Vereinbarung zwischen den verbleibenden Ländern nicht berührt. 
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Berlin, den  Potsdam, den  
 
Senatsverwaltung für Justiz und  Ministerium der Justiz und für Europa und  
Verbraucherschutz Verbraucherschutz  
des Landes Berlin des Landes Brandenburg 
Im Auftrag Im Auftrag 
 
 
______________________ ________________________ 
Susanne Gerlach  Dr. Behm 
 
 
 
 
 
Bremen, den  Hamburg, den  
 
Senat für Justiz und Verfassung Behörde für Justiz und Gleichstellung 
der Freien Hansestadt Bremen der Freien und Hansestadt Hamburg 
Im Auftrag Im Auftrag 
 
 
______________________ ________________________ 
Dr. Sebastian Schulenberg Dr. Holger Schatz 
 
 
 
 
Wiesbaden, den  Hannover, den  
 
Hessisches Ministerium der Justiz, Niedersächsisches 
 Justizministerium 
Im Auftrag Im Auftrag 
 
 
______________________  ________________________ 
Ruth Schröder Christiane Jesse 
 
 
 
 
Schwerin, den Mainz, den 
 
Justizministerium Ministerium der Justiz 
Mecklenburg-Vorpommern und für Verbraucherschutz 
 des Landes Rheinland-Pfalz 
Im Auftrag Im Auftrag 
 
 
______________________ ________________________       
Jörg Jesse         Dr. Horst Hund 
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Saarbrücken, den        Dresden, den 
 
Ministerium der Justiz  Sächsisches Staatsministerium  
des Saarlandes        der Justiz und für Europa 
Im Auftrag Im Auftrag 
                       
                       
______________________  ________________________ 
Dr. Manfred Kost        Willi Schmid 
 
 
 
 
Wien, den  Düsseldorf, den 
 
Republik Österreich Justizministerium 
Generaldirektion für den Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen 
und den Vollzug freiheitsentziehender 
Maßnahmen  
Im Auftrag         Im Auftrag 
 
 
________________________              
Andrea Moser-Riebniger      Dr. Karin Schwarz 
  

 

 

 

Stuttgart, den Kiel, den 
 
Ministerium der Ministerium für Justiz, Europa, 
Justiz und Europa Verbraucherschutz und 
 Gleichstellung 
Im Auftrag Im Auftrag 
 

 

________________________     ________________________________ 
Martin Finckh Tobias M. Berger 
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